
Alle diese Maßnahmen 
bewirken in Summe, 
dass der Anstieg der Fi-
nanzierungsbelastung in 
der Rentenversicherung 
durch die Demografie 
um 10 Jahre vorgezogen 
wurde. Beitragssatzstei-

gerungen und 
Beanspruchung 
des BIP sind 
nun bereits 
2040 fällig, 
nicht erst 2050. 

Nur durch Änderungen 
innerhalb der gesetzli-
chen Rentenversiche-
rung oder Erhöhungen 
der Ausgleichszahlun-
gen im Bundeshaushalt 
lassen sich die Proble-
me nicht (mehr) lösen. 
Der Ansatz muss breiter 
aufgestellt sein. 
 

I. Phase  „Änderungen 
vor Renteneintritt“ 
 
1. Potenzial älterer Ar-

beitnehmer heben 
Das gesetzliche Renten-
eintrittsalter in Deutsch-
land steigt kontinuierlich 
auf 67 Jahre. Der tat-
sächliche Renteneintritt 
erfolgt zurzeit bei 64 
Jahren. Lange war für 
die Wirtschaft /Arbeit-
geber die Beschäftigung 
älterer Arbeitnehmer nur 
eine Kostenbelastung. 
Erst seit der Jahrtau-
sendwende stellt sich 
hier eine Veränderung 
ein. Während 2000 nur 
etwa jeder Neunte im 
Alter von 60 – 64 Jahren  

Ausgangssituation: 
 
In Deutschland ist die ge-
setzliche Rentenversiche-
rung im sog. Umlagever-
fahren finanziert, d.h. die 
aktiv arbeitenden Versi-
cherungspflichtigen finan-
zieren die aktuellen Ren-
tenempfänger 
und schaffen 
sich durch ihre 
Beiträge einen 
eigenen Ren-
tenanspruch, 
der sich aus der Beitrags-
höhe, der Gesamtversiche-
rungszeit und der Bewer-
tung der „Rentenpunkte“ 
ergibt. 
 
Die Bevölkerungsentwick-
lung in Deutschland 
(demografische Entwick-
lung) führt dieses System 
mehr und mehr an die 
Grenze der Finanzierbar-
keit. Standen 1950 einem 
Rentner noch sechs Bei-
tragszahler gegenüber, 
sind es 2010 nur noch 
drei und in 15 Jahren nur 
noch zwei. 
 
Der Bundeshaushalt wird 
durch Ausgleichszahlun-
gen in die Rentenversiche-
rung – je nach Gesamtvo-
lumen des Haushaltes – 
zwischen 20% und 
25%  belastet.  Eine weite-
re Steigerung ist hier nur 
noch durch Streichung 
anderer Leistungen oder 
nicht mehr möglich. Die 
politischen Festlegungen 
zurzeit (Rentenniveau 
nicht unter 48% und Bei-
tragssatz nicht über 22%) 
entsprechen nicht der de-
mografischen Entwicklung 

und sind nicht ausreichend 
gegenfinanziert. Bereits 
jetzt fehlen nach wissen-
schaftlichen Berechnun-
gen (Prof. Raffelhüschen,  
2022) im Jahre 2025 drei  
Billionen € als dafür not-
wendige Rücklage in der 
Rentenkasse. 

Trotz dieser – bekannten – 
Tatsachen haben die gro-
ßen Koalitionen von 2013 
bis 2021 die Leistungen 
aus der Rentenkasse aus-
geweitet. Diese kommen in 
der Regel nur einem be-
grenzten Personenkreis zu-
gute und sind ebenfalls 
nicht ausreichend gegenfi-
nanziert bzw. setzen auf 
weiter steigende Einnah-
men aus steigender Be-
schäftigung. 
 
Beispielhaft seien er-
wähnt: 
 
• Rente mit 63 nach 45 

Versicherungsjahren 
ohne Abschlag 

• Mütterrenten I 
und II 

• Aussetzen des Nach-
holfaktors 

• Erhöhung des Reha-
Budgets bis 
31.12.2050 

• Einführung der sog. 
Grundrente 

• doppelte Haltelinie 
entgegen dem tat-
sächlichen Verlauf 
(Demografie !!) 

Notwendige Schritte in drei Phasen umsetzen 

Editorial 
Die Liberalen Senio-
ren haben sich so-
wohl auf Bundes- als 
auch auf Länderebe-
ne Gedanken ge-
macht und mögliche 
Lösungskonzepte 
entwickelt, wie ein 
nachhaltiges Ren-
tensystem aufge-
baut sein sollte. 
 
Unser aktueller Vor-
schlag beruht auf 
folgenden Annah-
men: 
• Ein „Weiter so“ oh-

ne Änderungen in 
der gesetzlichen 
Rentenversiche-
rung führt zur Unfi-
nanzierbarkeit oder 
zu extremen Belas-
tungen durch Bei-
tragserhöhungen 
oder Rentenkür-
zungen. 

• Die Umstellung 
komplett auf ein 
neues System ist 
ebenfalls nicht fi-
nanzierbar, weil 
über Jahrzehnte 
auch das bisherige 
System parallel 
„ausfinanziert“ 
werden müsste. 

• Die gesetzliche 
Rente kann nur 
noch eine Basisver-
sorgung darstellen 
und  

• die Eigenvorsorge 
für die Altersabsi-
cherung muss 
deutlich gestärkt 
werden. 

 
Horst Friedrich 
Landesvorsitzender  
Liberale  Senioren 
Bayern 

2023 Update 

 

Rente neu denken 
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In der Schule und im 
Ausbildungsbereich blei-
ben zu viele Jugendliche 
ohne einen qualifizieren-
den Abschluss. Dies 
darf nicht mehr einfach 
hingenommen werden. 
Hier muss die Bildungs-
politik deutlich stärker 
mit der Arbeitsmarktvor-
bereitung zusammenar-
beiten.  
 
Wir können uns Schul-
abbrecher nicht mehr 
leisten.  
 
3.   Arbeitsaufnahme 

ausländischer Ar-
beitnehmer deutlich 
vereinfachen 

Neben einem deutlich 
verbesserten Arbeits-
kräfteeinwanderungsge
setz ist vor allem die Ge-
setzes-/Vorschriftenlage 
zur Anerkennung aus-
ländischer Diplome und 
Abschlüsse zu verbes-
sern, vor allem zu be-
schleunigen. Es kann 
nicht sein, dass im Ein-
zelfall bis zu 24 Monate 
vergehen, ehe eine aus-
ländische Arbeitskraft 
die entsprechende Tä-
tigkeit gemäß ihrer fach-
lichen Qualifikation in 
Deutschland aufneh-
men kann. 
 
4.  Niedriglohnsektor 

überprüfen 
Mit der „Agenda 2010“ 
wurde in Deutschland 
der Zugang zum sog. 
Niedriglohnsektor we-
sentlich erleichtert, um 
überhaupt Beschäfti-
gung zu schaffen. Dies 
ging allerdings oft zulas-

einer sozialversiche-
rungspflichtigen  
Beschäftigung nach-
ging, war es im Früh-
jahr 2022 bereits jeder 
Zweite (SPIEGEL, Nr. 8, 
2023). Im Zusammen-
spiel zwischen Politik, 
Arbeitgebern und Ge-
werkschaften müssen 
diese Potenziale bes-
ser ausgeschöpft wer-
den. Politische Fehlan-
reize zur Frühverren-
tung sind zu beseiti-
gen. Dazu gehört auch, 
starre „Zwangsverren-
tungen“ durch Errei-
chen einer Altersgren-
ze abzuschaffen. 
 
2.   Potenziale der Ar-

beitslosen bzw. 
der Schulabgänger 
ohne Abschluss 
und /oder Ausbil-
dung verstärkt för-
dern 

Nach einer Analyse der 
Bundesagentur für Ar-
beit ist ein großer Teil 
der arbeitslos gemel-
deten Bürger nicht 
oder nicht mehr für 
den Arbeitsmarkt zu 
vermitteln (aus unter-
schiedlichen Gründen). 
Trotzdem bleibt eine 
große Zahl an Bewer-
bern übrig, die bei ent-
sprechenden Anstren-
gungen dem Arbeits-
markt zur Verfügung 
gestellt werden kön-
nen.  
 
Dazu ist ein Sonderför-
derprogramm in Ab-
stimmung mit allen  
Beteiligten unverzüg-
lich aufzulegen. 

ten der beitragspflichti-
gen Beschäftigungsver-
hältnisse. In Deutschland 
sind 20 – 25 % aller Be-
schäftigten im Niedrig-
lohnsektor tätig. Im euro-
päischen Vergleich ste-
hen wir damit an der Spit-
ze.  
Wer nur im Niedriglohn-
sektor arbeitet, hat keine 
Chance, eine ausreichen-
de Rente über Grundsi-
cherungsniveau zu errei-
chen, sofern überhaupt 
Beiträge für die Renten-
versicherung geleistet 
werden. 
Der Zugang in diesen Be-
reich ist zu prüfen (z.B. 
Zeitarbeit). Ziel muss ein 
stärkerer Anteil 
„vollwertiger“ Beschäfti-
gungsverhältnisse mit 
Versicherungspflicht sein. 
 

5. Pflicht zur Absiche-
rung für Selbstständi-
ge im Alter 

Eine große Zahl Selbstän-
diger arbeitet ohne bzw. 
ohne ausreichende Absi-
cherung für das Renten-
alter, viele davon als sog. 
„Soloselbstständige“ im 
Niedriglohnbereich. 
 
Wir fordern deshalb eine 
Pflicht zur Versicherung 
für alle Selbstständigen 
bei freier Wahl des Versi-
cherungsträgers (nach 
Schweizer Muster).  
 
Selbstverständlich gelten 
bisherige Verträge bzw. 
berufsständische Rege-
lungen vorrangig. Ziel ist 
eine Absicherung über 
Grundsicherungsniveau 
(und Insolvenzsicherung). 

Horst Friedrich (72) 

Industriekaufmann und 
Betriebswirt (VWA) 
 
Mitglied der FDP  seit 84  
Ortsvorsitzender; stv. 
Kreisvorsitzender; Kreis-
vorsitzender Bayreuth.  
Bezirksschatzmeister 
und Bezirksvorsitzender 
Oberfranken und stv. 
Landesvorsitzender Bay-
ern (2002 bis 2009). 
 
Von 1990 bis 2009 Mit-
glied des Bundestages, 
Verkehrspolitischer 
Sprecher von 1994 – 
2009, Vorsitzender Ar-
beitskreis 5 (Verkehr, 
Bauen und Wohnen, 
Umwelt) von 1995 -
2009, Landesgruppen-
vorsitzender Bayern im 
Bundestag von 1994 bis 
2009 
25 Jahre Berufserfah-
rung in der Beton- und 
Fertigteilindustrie 
(Außendienst, Marke-
ting, Controlling, Perso-
nalchef).  
 
Major d. R. im Gebirgsjä-
gerbataillon 231 Bad 
Reichenhall. 
 
Mitglied der Liberalen 
Senioren, Landesvorsit-
zender Bayern stv. Bun-
desvorsitzender 
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Phase II:  Änderungen im Rentensystem  

1.   Überprüfen bzw. Be-
enden von 
„Sonderregeln“ 

Leistungen, die nur ei-
nen begrenzten Perso-
nenkreis betreffen und 
nicht durchfinanziert 
sind, müssen überprüft 
werden. Ziel ist, keine 
weiteren Anwartschaften 
in diesen Sektorleistun-
gen zu schaffen.  
In bestehende Verträge 
wird nicht eingegriffen. 
Beispiele sind hier die 
Rente mit 63, die Grund-
rente ohne ausreichen-
de Gegenfinanzierung 
und die Fortführung der 

doppelten Haltelinie 
entgegen der demo-
grafischen Entwicklung 
über 2025 hinaus. 
 
2.   Prüfen der 

Anspruchsberech-
tigung für die ge-
setzliche Renten-
versicherung 

In Deutschland be-
steht zurzeit ein Ren-
tenanspruch nach 60 
Beitragsmonaten. 
 
Das Haushaltsbegleit-
gesetz von 1984 hatte 
damals die Wartezeit 
für einen Rentenan-

spruch auf das Alters-
ruhegeld von 180 auf 
60 Monate gesenkt. 
 
Eine Erhöhung der An-
wartschaftszeit auf 
180 Monate ist zu prü-
fen. 
Damit würden auch 
einige Geringrenten 
verhindert, die deut-
lich unter der Grundsi-
cherung bleiben. 
 
3.   Kapitalgedeckte 

Rentensäule aus-
bauen 

Die demografische 
Entwicklung in 

Deutschland macht eine 
kapitalgedeckte zweite 
Säule zwingend notwen-
dig. 
 
Die bereits vorhandene 
Anschubfinanzierung ist 
kontinuierlich auszubau-
en. 
 
Nachrichtlich: Um den 
Beitragssatz in der Ren-
tenversicherung  um ei-
nen Prozentpunkt zu 
senken, müsste der Ka-
pitalstock bei einer Divi-
dendenrendite von 5% 
ca. 340 Milliarden € 
betragen. 

Phase III:  Forderungen zur Umgestaltung 

1.    Keine Scheinlösun-
gen umsetzen 

 
„Das“ große Problem der 
gesetzlichen RV ist die 
Demografie. Diese be-
trifft aber alle Versiche-
rungsformen.  
Die oft geforderte Einbe-
ziehung von Beamten, 
Selbstständigen und 
Mandatsträgern ist kei-
ne Lösung, denn sie 
schafft diedemografi-
sche Entwicklung nicht 

ab. Außerdem erhöht 
die Zahl neuer Bei-
tragszahler natürlich 
auch die Anspruchsbe-
rechtigten. Das bleibt 
ein Nullsummen-Spiel. 
 
2.    Betriebliche Zu-

satzversorgung 
und private Alters-
vorsorge fördern 
und vernetzen 

 
Ohne zusätzliche Versi-
cherungen für den Ru-

hestand ist die Auf-
rechterhaltung eines 
angemessenen Le-
bensstandards nicht 
mehr möglich. Die ge-
setzliche Altersrente 
kann diesen Effekt im-
mer weniger leisten. 
 
Der Gesetzgeber muss 
deshalb die Angebote 
der betrieblichen Zu-
satzrenten erweitern, 
die Einführung erleich-
tern und die Verfüg-

barkeit für den Arbeit-
nehmer auch bei Arbeit-
geber-Wechsel sicher-
stellen.  Zusätzlich muss 
die Notwendigkeit für 
zusätzliche Altersvorsor-
ge durch öffentliche In-
formation deutlich ge-
macht und durch die 
steuerlichen Rahmenbe-
dingungen auch möglich 
gemacht werden. Eine 
Doppelverbeitragung 
muss vermieden wer-
den. 

Schlussbemerkung  

Die bisherige gesetzliche 
Rentenversicherung 
kann aufgrund der de-
mografischen Entwick-
lung der Bevölkerung in 
Deutschland weitgehend 
nur noch eine Grundab-
sicherung sein.  
 
Eine Fortführung des 

bisher geltenden Sys-
tems ohne weitere Än-
derung würde ab 2035 
(dem Eintritt der sog. 
Babyboomer in das 
Rentenalter) zum An-
stieg der Rentner um 
vier Millionen und um-
gekehrt zum Verlust 
von ebendiesen als 

Beitragszahler führen.  
 
Die Finanzierung der 
Rentenansprüche wä-
re dadurch erschwert 
bzw. unmöglich. 
 
Eine offene, an der 
Sache orientierte Dis-
kussion ist deshalb 

sowohl dringend not-
wendig als auch unaus-
weichlich. 
 
 
Die Liberalen Senioren 
stehen dafür, sowohl auf 
Landes- als auch auf 
Bundesebene, zur Verfü-
gung. 
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Unser 2021 vorgeschlagenes 
Modell beruht auf vier Säulen, 
wobei die individuelle, private, 
freiwillige Komponente im 
Vordergrund steht. Auch in 
unserem Modell soll der obli-
gatorische Aspekt 60% des 
Einkommens vor dem Renten-
eintritt abdecken.  


